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l. NAME, SITZ und ZWECK

Art. I

Der Kynologische Verein Oberboselbiet ist ein Verein gemöss Art. ó0 ff des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) mit Sìtz om Wohnort des
Prösidenten. Er ist eine Sektion der Schweizerischen Kynologischen Gesell-
schoft SKG im Sinne von Art. 5 SKG-Stotuten.

ArI. 2

Der Kynologische Verein Oberboselbiet bezweckt:

o) Unterstützung der Bestrebungen der SKG;

b) Förderung der Holtung und Verbreitung von Rossehunden

c) Durchführung von kynologischen Wettkömpfen und Veronstoltungen;

d) Vermitflung von lnformotíonen und Kenntnissen on die MÌtglieder und
on weitere Kreise über die Eigenschoften von Rossehunden, die
Anschoffung und Holtung sowie die Erziehung und Ausbildung von
Hunden ouf der Grundloge wissenschoftlicher Erkenntnisse, sportlich
foirer Gesinnung und Beochtung der Prinzipien der Tierschutzgesetz-
gebung;

e) lnteressenveriretung gegenüber Behörden;

f) Förderung freundschoftlicher Beziehungen unter den Mitgliedern und
Pflege der Geselligkeit.

Art.3

Der Verein strebt die Erfüllung dieser Aufgoben on durch:

o) Durchführung von Erziehungs- und Ausbildungskursen;

b) Erfohrungsoustousch und Berotung bei der Ausbildung von Hunden;

c) Berotung beider Wohl und beim Kouf von Hunden;

d) Durchführung von lnformotionsveronstoltungen;

e) Durchführung von LeÌstungsprüfungen und onderen Veronstoltungen;

f) Kontoktpflege und Zusommenorbeìt mit den lokolen und regionolen
Behörden.



Mitglieder

Aufnahme

Ehrenmitglteder

II. MITGLIEDSCHAFT

I Frrrrarl'¡ ¡lar Milrrliar{c¡h¡rfl

Art.4

Alle Personen können in den Verein oufgenommen werden; Minderjöhrige
nur ¡m Einverstöndnis der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters. S¡e
hoben dos Stimmrecht ob ló Johren.

Auch juristische Personen können die Milgliedschoft erwerben

Der Bestond on Mitgliedern jeweils per l. Jonuor eines jeden Johres ist der
SKG zu melden. Dieser Bestond isl die Grurrdloge für die Berechnung der
Beitröge des Klubs on die SKG. Zu diesem Zweck konn der Klub eine
eigene Mitgliederdotenbo nk führen.

Die Mitglieder des Klubs nehmen zustimmend dovon Kenntnis, doss die
SKG gemöss Art. 3 Ziff. l3 der SKG-Stotuten eine Mitgliederdotenbonk für
olle Sektionen führt. Der Klub ist berechtigt, die Doten seiner Mitglieder
(nur: Nome, Vornome, Geschlecht, Geburtsdotum, Wohnodresse,
Telefonnummer, E-Moilodresse und Dotum des Eintrittes in die Sektion)
jöhrlich on die SKG zu übermitteln.

Die SKG verwendei cJiese Dcrten zwer:ks zenlrcller Erfossung urrd
Verwoltung oller Mitglieder der von der SKG onerkonnten Sektionen. Die
Mitglieclet'clotetr wercJerr or-r keirre weitererr Drillerr bekurrrrl gegeberr. Es

gilt dos Dotenschutzreglement der SKG.

Art.5

Die Aufnohme ols Mitglied erfolgt durch den Vorstond.

Wer in den Verein eintreten will, hot sich bei einem Vorstondsmitglied
schriftlich zu melden.

Der Vorstond konn die Aufnohme von Mitgliedern ouch ohne Angobe
von Gründen oblehnen.

Aril 6

Personen, die sich um die Kynologie oder um den Verein besonders
verdient gemocht hoben, können vom Verein zu Ehrenmitgliedern
ernonnt werden.
Sie sind Beitrogfrei.

Der Verein konn ober ouch der SKG die Ernennung von Ehrenmitgliedern
beontrogen.

Personen, die wöhrend 25 Johren ununTerbrochen Mitglied in einer SKG-
Sektion woren, werden ouf Antrog des Vereinsvorstondes durch die SKG
zu Veteronen ernonnT und erholten dos Veteronenobzeichen. Dieses wird
ihnen nomens der SKG durch den Verein überreicht.
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Erlöschungsgründe

Austritt

Sfreichung

Rekursrechf

Wirkung

Aussch/uss

2. Erlöschen der Mitgliedschoft

Arl.7

Die Mitgliedschoft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss

Art.8

Der Austritt konn nur ouf Ende eines Kolenderjohres durch schriftliche
Erklörung on den Prösidenten erfolgen.

Erfolgt die Ausirittserklörung wöhrend des Vereinsjohres, so ist der Beitrog
für dos gonze loufende Vereinsjohr zu entrichten.

Kollektive Austrittserklörungen hoben keine Gültigkeit.

Art.9

Mitglieder, die dos gute Einvernehmen im Verein stören oder ihre
finonziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein oder der SKG nicht
erfüllt hoben, können durch den Vorstond gestrichen werden. Dos
betroffene Mitglied hot Anspruch ouf rechtliches Gehör.

Ausser in Föllen der Streichung wegen Nichterfüllen der finonziellen
Verpflichtungen stehi dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit zu, innert
30 Togen seit Zustellung des StreÌchungsbeschlusses beim Prösidenten des
Vereins zu Honden der nöchsten ordentlichen Generolversommlung
Rekurs zu erheben. Die Generolversommlung entscheidet donn mit
Zweidrittelmehrheit der onwesenden Stimmberechtiglen.
Stimmentholtungen sowie ungültige Stimmen gelten ols Nein-Stimmen.

Der Rekurs hot oufschiebende Wirkung.

Art. l0

Die Streichung wirkt sich nur innerholb des Vereins ous und ist für ondere
SKG-Sektionen nicht verbindlich.

Art. I I

Ein Mitglied konn ousgeschlossen werden wegen:

o) Schwerwiegender Übertretung der Stotuten oder Reglemente der SKG
oder deren Sektionen;

b) Schödigung des Ansehens oder der lnteressen des Vereins oder der
SKG.
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Verfohren

Rekursrechf

Wirkung

Rechfe

Pflichten

Der Ausschluss erfolgt ouf Antrog des Vorstonds durch die ordentliche
Ge nero lverso mmlun g durc h ZweidriTtelsmehrheit der o nwesenden
Stimmberechtigten. Stimmentholtungen sowie ungültige Stimmen gelten
ols Nein-Stimmen.

Dem Mitglied ist die Einleitung eines Ausschlussverfohrens mindestens 20
T<-:ge vor cler nöchsten ordentlichen Generolversommlung mit
eingeschriebenem Brief mitzuteilen mit dem Hinweis dorouf, doss ihm
wohlweise offen steht, seine Soche vor der Generolversommlung in
mündlicher oder schriftlìcher Form zu vertreten.

Der Ausschluss ist dem Betroffenen unter Angobe der Gründe mit
eingeschriebenem Brief mitzuteilen. Dem Ausgeschlossenen steht innert 30
Togen seit Mitteilung des Beschlusses der Rekurs on dos Verbondsgericht
der SKG offen.

Art.75 ZGB bleibt vorbeholten

Arl. 12

Der Ausschluss ist ohne Auswirkung ouf Mitgliedschoften in onderen SKG-
Sektionen. Er zieht indessen die Rechtsfolgen gemöss ArI.20 der SKG-
Stotuten noch sich und er ist dem ZV schriftlich zu melden. Der
rechtskröftige Ausschluss ist durch die Sektion in den SKG-
Publikotionsorgonen zu publizieren.

3. Rechle und Pflichlen der Milglieder

Art. l3

Alle on den Versommlungen onwesenden Mitglieder ob ló Johren,
Ehrenmitglìeder und Veteronen hoben dos gleiche Stimmrecht. Die
Vertretung eines Mitgliedes on einer Generolversommlung ist
ousgesclrlossen.

Arl. 14

Rechte und Vergünstigungen der Vereinsmitglieder sind in verschiedenen
Reglementen der SKG geregelt.

Art. l5

Mit dem Eintritt in den Verein verpflichten sich die Mitglieder, die Slotuten
und die Reglemente der SKG und des Vereins onzuerkennen und zu
befolgen, sowie die festgelegten Beitröge zu bezohlen.

Für Mitglieder die einen Hund holten, ist eine Hoftpflichtversicherung
obligotorisch.

Art. ló

Die Mitgliederbeitröge und ollföllige Beitrogsbefreiungen werden durch
die ordentliche Genero lverso m mlu n g festgesetzl.
Ehrenmitglieder sind Beitrogsfrei.
Vorsto ndsmitglieder sind beitrogsfrei.
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Hoftung

Orgone

Genero/ve rsommlung

Eínberuf ung

Antröge

Ausserordenfliche
Generalversommlung

III. HAFTBARKEIT

ArI.17

Für die Verbindlichkeiten des Vereins hoftet nur dos Vereinsvermögen. Die
persönliche Hoftung der Mitglieder ist ousgeschlossen.

Die SKG hoftet nicht für Verbindlichkeiten der Sektionen, umgekehrt hoftet
ouch die Sektion nicht für Verbindlichkeiten der SKG.

IV. ORGANISATION

Art. l8

Die Orgone des Vereins sind:

o) die Generolversommlung;

b) der Vorstond;

c) die Revisionsstelle.

Art. l9

Die Generolversommlung bildei dos oberste Orgon des Vereins. Sie wöhlt
die onderen Orgone und hot die Aufsicht über deren Tötigkeit. Sie soll bis
spötestens Ende Möz eines jeden Johres durchgeführt werden.

Art.20

Die Einberufung zur ordentlichen Generolversommlung erfolgt durch
Mitteilung des Vorstond on die Mitglieder in schriftlicher oder in
elektronischer Form, mindestens 10 Toge vor der Generolversommlung
und unfer Bekonntgobe der Troktondenliste.

Grundsötzlich liegt dos Einberufungsrechf beim Vorstond

Über Geschöfte, die nicht ouf der Trokiondenliste stehen, konn diskutierl,
ober nicht Beschluss gefosst werden.

Antröge zuhonden der Generolversommlung müssen spötestens 30 Toge
vor der Versommlung im Besitze des Prösidenten sein. Sie sind schriftlich
einzureichen.

Arl. 21

Eine o usserordentlic he Generolverso mmlu n g ko n n jederzeit
durch Beschluss des Vorsfondes (Art. 26) oder ouf beim Vorstond
einzureichendes schriftliches, begründetes Begehren eines Fünftels der
Mitglieder einberufen werden.

Die ousserordentliche Generolversommlung ist innert zwei Monoten seiT

Eingong des Antrogs durchzuführen.
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Besch/ussf öhígkeit/
Profokoll

Kompefenz

Absfimmung

Ar1l 22

Jede stotutengemöss einberufene Generolversommlung ist
beschlussföhig, ohne Rücksicht ouf die Zohl der onwesenclen Mitgliecler

Über die Verhondlungen ist ein Protokollzu führen

Art.23

Die Generolversommlung entscheidet in ollen internen
Vereirrso ngelegen lreil en errcl gül l ig. lnst-¡esonclere obliegen ihr:

o) Genehmigung des Proiokolls cler lelzten Generolversommlung;
b) Genehmigung der Johresberichte;

c) Abnohme der Johresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle,
Déchorgeerteilung on den Vorstond;

d) Genehmigung des Budgets;

e) Festsetzung der Mitgliederbeitröge und ollfölliger ousserordentlicher
Beitröge;

f) Festsetzung der Ausgobenkompetenz des Vorstondes
g) Wohlen:

l. des Prösidenien;

2. des Kossiers;

3. der übrigen Vorstondsmitglieder;

4. derRevisionsstelle;

5. ollfölliger weiterer Funktionöre (2. B. Übungsleiter, Delegierte etc.);
h) Abönclerung der Stotuten;

i) Beschlussfossung über Antröge on den Vorstond;
j) Ernennung von Ehren- und Freimitgliedern;

k) Erledigung von Rekursen und Ausschluss von Mitgliedern;

l) Auflösung des Vereins.

ArI.24

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Generolversommlung hot eine
Stimme.

Wo die Stotuien nichts onderes bestimmen, beschliesst die
Generolversommlung durch einfoches Mehr der obgegebenen gültigen
Stimmen. Stimmentholtungen werden nicht berücksichtigt.

Beì Wohlen gilt im ersten Wohlgong dos obsolute Mehr, im zweiten
Wohlgong dos relotive Mehr der obgegebenen gültigen Stimmen.

BeiStimmengleichheit entscheidet der Prösident, beì Wohlen dos Los.

Die Abstimmungen und Wohlen erfolgen offen, sofern die
Genero lverso m mlu ng nichts o nderes besch liesst.
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Vorstond

Aufgoben

Arl.25

Der Vorstond besteht ous mindestens 5 Mitgliedern (Prösident,
Vizeprösident, Aktuor, Kossier. Beisitzern). Er wird f ür 2 Johre gewöhlt.
Wiederwohl ist möglich. Der Prösident und der Kqssier werden mit der
Funklion ins Amt gewöhlt. lm übrigen konstituiert sich der Vorstond selbst.

Wöhrend der Amtsdouer gewöhlte Vorstondsmitglieder vollenden die
Amtsdouer ìhres Vorgöngers.

Der Verein ist verpflichtet. mindestens drei Abonnemente für dos offizielle
Publikotionsorgon der SKG zu hoben.

ArI.26

Der Vorstond ist beschlussföhÌ9, wenn die Sitzung mindestens Z Toge
vorher unter Angobe der Troktonden schriftlich einberufen wurde und die
Mehrheit seiner Mitglieder onwesend ist. Vorstondsbeschlüsse werden
durch Mehrheit der obgegebenen gültigen Siimmen gefosst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsifzende.

Beschlüsse können ouch ouf dem Zirkulorweg gefosst werden, sofern nichi
ein Mitglied mündliche Berotung verlongt.

Die Rechtsverbindliche Unterschrift führen zu Zweien der Prösident oder
der Vizeprösident mil dem Aktuor oder dem Kossier. Der Vorstond ist
ermöchtigt, den Ressortchefs Einzelunterschrift zu gewöhren.
Die Vorstondsmilglieder sind Beitrogsfrei.
Die lhnen durch die Ausübung ihres Amtes entstehenden Auslogen
werden ihnen ous der Vereinskosse zurückerstottet.

Ar1l 27

Dem Prösidenten obliegt insbesondere:

o) Die Leitung und die Überwochung der gesomten Vereinstötigkeit und
die Erstottung des Johresberichtes;

b) Die Vorbereitung der Geschöfle für die Vorstondssitzungen und die
Generolversommlung;

c) Die Leitung dieser Sitzungen und Versommlungen;

d) Die Vertretung des Vereins noch oussen.

ArL 28

Der Vizeprösident vertritt den Prösidenten im Verhinderungsfolle.

Art.29
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Revisionssfe//e

Art.30

Der Kossier sorgt für rechtzeitigen Einzug der Miigliederbeitröge, verwoltet
die Kosse und erfüllt die Verpflichlungen, die ordentlicherweise dieser
Funktion onfollen (Abrechnung mif der SKG, etc.). Er schliesst die
Vereinsrechnung ouf Johresende ob.

Art.3l

Den Beisitzern können besondere Aufgoben übertrogen werden

Arl.32

Die Revisionsstelle besteht ous 2 Rechnungsrevisoren und I Ersotzrevisor/in
Die Amtsdouer belrögt 2 johre.
ïurnusgemöss scheidet der Amlölteste ous. Für ihn rückt outomotisch der
Ersotzrevisor/in noch.

Die Rechnungsrevisoren prüfen die gesomfe Vereinsrechnung und
erstotten der Generolversommlung schriftlichen Bericht und Antrog.

Art.33

Der/die C lubwirt/in unterste ht dem internen Clu bwirtsc hoflsreglement

V. Finonzen

Ârt.34

Der Verein erzielt seine Einkünftc durch:

o) Ordentliche Mitgliederbeitröge

b) Clubwirlschoft

c) Anclere Beitröge, Gebuhren uncJ Finnohmen

VI. STATUTENREVISION

Arl.35

Eine Revision dieser Stotuten bedorf des Beschlusses von 2/3 der
onwesenden stimmberechtigten Mitglieder einer Generolversommlung.
Sfimmentholtungen sowie ungültige Stimmen gelten ols Nein-Stimmen.

VII. AUFIÖSUNG DES VEREINS / DES KLUBS

Art.3ó

Die Auflösung des Kynlogischen Vereins Oberboselbiet konn nur durch
eine Generolversommlung, die zu diesem Zweck einberufen wird,
beschlossen werden.

Zusötzlich zum Auflösungsbeschluss muss der Verein ouch über die
zweckmössige Verwendung des Vereinsvermögens enlscheiden.
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Der Auflösungsbeschluss und der Beschluss über die zweckmössige
Verwendung des Vereinsvermögens müssen 4/5 der Stimmen der
onwesenden Stimmberechtigten ouf sich vereinigen. Stimmentholtungen
sowie ungültige Stimmen gelten ols Nein-Stimmen.

Kommt ein gültiger Beschluss über die Auflösung des Vereins, nìcht ober
über die zweckmössige Verwendung des Vereinsvermögens zustonde, so
föllt dos Vermögen des Vereins on die SKG, welche ihrerseits über eine
zweckmössige Verwendung entscheidet.

VIII. SCHTUSSBESTIMMU NGEN

An.37

Diese Stotuten wurden on der Generolversommlung vom 0l .02.2019
ongenommen und treten mit der Genehmigung durch den
Zentrolvorstond der SKG in Kroft.

Sie ersetzen diejenigen vom 2ó. Jonuor 2OOl

Der Einfochheit holber sind sie in der mönnlichen Form obgefosst.
Selbstverstöndlich ist jedoch die weibliche Form stets mitgemeint.

lm Nomen des Vorstondes

Die Prösidentin: Die Aktuorin:

Michoelo Fedrigo Yvonne Vogel
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Die on der Generolversommlung des Kynologischen Vereins
Oberboselbiet vom I . Februor 2019 genehmigten Stotuten stehen
nicht im Widerspruch zu den SKG-Stotuten. Sie werden im Sinn von
Art. ó Abs. 2 SKG-Stotuien durch den Zentrolvorstond genehmigt.

Bolsthql, IL April 2019

lm Nomen des Zentrolvorstonds

onsueli Dr. oec. Wolter Müllhoupt
Prösident AA Recht/Stqtuten
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